


STEINER, WAGENBEGRÄBNIS

äussern schmalen Rand, mit einer fein model

lierten Granulationskante verziert, sonst glatt. 

Sein innerer Durchmesser beträgt 7,6, der äus

sere 9,3 cm, sein Gewicht 59.710 Gramm.

Wir konnten erkennen, dass der Wagen, von 

dem nur die Eisenteile erhalten waren (siehe 

Abbildung), in einem offenen Grabraum ge

standen hat, der vermutlich mit Holz ausgeklei

det und überdeckt war. Spuren hiervon waren 

freilich nicht mehr festzustellen.

Nach dem Vermodern der Holzteile des Wagens 

war dieser nach der Seite und etwas nach vorne 

umgesunken; dadurch kam das eine Rad flach 

auf den Boden zu liegen, während das andere sich 

gegen die Westwand der Grube anlehnte. Ent

sprechend lagen die Radnabenbeschläge (2 u. 6); 

So konnte noch die Spurweite gemessen werden, 

sie betrug 1,32 m. Der innere Durchmesser 

der schmalen Eisenfelgen war 92 cm. Die 

Bronzeschnabelkanne muss ihrer Fall-Lage 

nach auf dem Wagen gestanden haben, wohl 

bei der Leiche, die darauf aufgebahrt war. Aus 

dieser Aufbahrung würde sich auch die Lage 

des Goldreifs erklären, den doch sicherlich der 

oder dieTote am Arm trug: beim Fall kollerte er 

zwischen die Speichen des angelehnten rechten 

Rades. Von der Leiche selbst wurden nicht 

die geringsten Spuren mehr gefunden, aber 

auch keine kalzinierten (verbrannten) Knochen, 

ebensowenig irgend eine Spur von Holz. Alles 

war vollkommen vergangen. Nur die Schnabel

kanne war von einer fettig-schwarzen faserigen 

Masse überdeckt, die wohl von einem Gewebe, 

einem Binsengeflecht, einem Korb oder einer 

Matte herrührt, worin die Kanne gestanden 

haben mag. Auch diese Bronzekanne ist denk

bar schlecht erhalten. Sie war völlig zusam

mengedrückt, die dünne Wandung in zahllose 

stark von Grünspan zerfressene Teile aufgelöst 

und selbst die dickeren Teile von Henkel und 

Ausguss sind in ihrem Bestand schwer gefährdet. 

Die schön und klar geformte leider zerbrochene 

Atasche mit 2 gegeneinandergestellten Doppel

voluten und Palmette zeigt eine gewisse Aehn- 

lichkeit mit den bei Jakobsthal (s. u.) aufTaf. I 

abgebildeten Nummern 5 u. 7. Bei der Atasche 

entdeckte ich noch denResteiner durchbrochen 

gearbeiteten Gürtelschließe mit Haken, aus 

Eisen. Von einem Pferdegeschirr fand sich 

nichts. Für die Deichsel war kein erkennbarer 

Raum vorhanden. Auch Töpferware fehlte, 

während unter den früheren Zufallsfunden 

Scherben dieser Zeit waren.

War dieser Befund auch beklagenswert übel, 

so ist doch das wissenschaftliche Ergebnis nicht 

gering zu werten. Der Fund reiht sich an die 

grosse Menge der aus keltischem Kulturbereich 

bekannten latenezeitlichen Wagenbegräbnisse4 *) 

an, von denen das von La Gorge-Meillet wohl 

das schönste und bekannteste ist8), und von 

denen auch das Provinzialmuseum Trier bereits 

eins besitzt aus Theley, Kr. Ottweiler6). Es 

ist leider nicht beobachtet, aus dem Handel 

erworben. Nun aber haben wir hier in Hilles

heim u. W. zum ersten Mal ein sachgemäss aus

gehobenes Wagengrab dieser selben Zeit aus 

unserm Bezirk, das erste nördlich der Mosel 

— wenn wir von einigen Funden bei Urmitz 

im Rheintal absehen7) — und nun gleich in 

solcher Entfernung von der Mosel, hoch in der 

Eifel! Nach unserer bisherigen Kenntnis reichte 

nämlich der Verbreitungsbereich der früh

latenezeitlichen Gräber mit etruskischen Bronze

schnabelkannen nur bis zur Moselmündung 

(Urmitz). Ein einziger, viel weiter nördlich in 

der Nähe von Maastricht bei Eygenbilsen ge

machter Fund fiel aus diesem Rahmen heraus. 

Diese Sachlage wird veranschaulicht durch eine 

Fundkarte, die einem soeben erschienenen ein

schlägigen Werk: Die Bronzeschnabelkannen. 

Ein Beitrag zur Geschichte des vorrömischen 

Imports nördlich der Alpen, von P. Jacobsthal 

und Alex Langsdorf!, beigegeben ist. Ein 

frühlatenezeitliches ,,Fürstengrab“ mit Gold

schmuck und einem italischen Bronzegefäss 

konnte ich nördlich der Mosel zum ersten Mal 

bereits 1923 bei Ferschweiler, Kr. Bitburg, fest

stellen. Leider war es zufällig bei Bauarbeiten 

angeschnitten und konnte nicht beobachtet 

werden8). Mit obigem ersten sachgemäss aus

gegrabenen frühlatenezeitlichen Hügelgrab ist 

die Ueberleitung zu dem erwähnten nördlichsten 

isolierten Fund bei Eygenbilsen angebahnt, 

das Bild von dem Vorstoss der Kelten nach 

Norden abgerundet.

Unsere weiteren Arbeiten erstreckten sich 

auf die Untersuchung einiger der in der Nähe 

liegenden schon stark verschliffenen, demnach 

voraussichtlich bereits gestörten Hügel. Wir 

förderten tatsächlich auch nur noch Restteile 

von Urnen zu Tage. Sie müssen in der freien 

Erde oder in jetzt völlig vergangenen Holz

behältnissen gestanden haben, denn von son

stiger Grabform war nichts festzustellen. Es 

waren Leichenbrandgräber der ausgehenden 

Hallstattzeit, also älter als das oben beschrie

bene Grab. In diesem waren zwar auch hall

stattzeitliche Scherben beobachtet worden, 

sie lagen aber vereinzelt und verstreut, wie 

auch Holzkohlesplitter: sie entstammen einem 

wohl bei Anlage des frühlatenezeitlichen Hügels 

zerstörten Grab der Hallstattzeit.

Bemerkt sei noch, dass bei den dem ersten 

Hügel nördlich benachbarten Hügeln Eisen

schlacken gefunden werden. Sie deuten auf 

4) Vergl. H. Lehner, Die Sitte des Wagenbegräbnisses, in Bonn. Jahrb. 128, 1923, S. 68 

bis 62 (Ein gallo-röm. Wagen aus Frenz a. d. Inde, Kr. Düren). — M. Ebert, Die Bootfahrt ins 

Jenseits, Prähist. Ztschr. XI/XII 1919/20, S. 179 ff. — 8) Ed. Foudrignier, Double sepulture

gauloise de La Gorge-Meillet, Territoire de Somme Tourbe (Marne). 1878. Abgebildet auch bei

H. Hahne, Das vorgeschichtl. Europa (Monographien zur Weltgeschichte N. 30, Abb. 73, S. 62. 

und sonst. — 8) Vergl. Trier. Jahresbericht XIII, 1923, S. XXI 15 (Krüger). — ’) C. Koenen, 

Gallisches Kriegergrab bei Urmitz. Bonn. Jahrb. 114/115, 1906, S. 330-339. — Zwei weitere gelangten

1928 in das Koblenzer Schloßmuseum. Germania XII 1928 S. 197 oben, XIII 1929 S. 82.

8) P. Steiner, Ein vorgeschichtliches Fürstengrab auf der Hochfläche von Ferschweiler 

Trier. Landeszeitung Nr. 185 vom 17. Dezember 1923.




